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WICHTIGER HINWEIS UND AUSSCHLUSSERKLÄRUNG 

1. Dieses Dokument ist ausschließlich zur Verwendung durch den auf der ersten Seite dieses Dokuments 
genannten Kunden bestimmt, an den dieses Dokument gerichtet ist und der eine schriftliche Vereinbarung 
mit der DNV GL-Einheit geschlossen hat, die dieses Dokument ausstellt (im Folgenden „DNV GL“). Soweit 
dies rechtlich zulässig ist, übernimmt DNV GL oder ein anderes Unternehmen der Gruppe (im Folgenden „die 
Gruppe“) gegenüber Dritten (anderen Personen als dem Kunden) keinerlei Vertrags- oder Deliktshaftung, 
auch nicht auf Grund von Fahrlässigkeit, noch sonst eine Haftung, und kein Unternehmen der Gruppe außer 
DNV GL haftet für einen wie auch immer gearteten Verlust oder Schaden, der aufgrund einer Handlung, einer 
Unterlassung oder eines Versäumnisses (sei es aus Fahrlässigkeit oder aus einem anderen Grund) von DNV 
GL, der Gruppe oder einem seiner oder ihrer Mitarbeiter, Subunternehmer oder Bevollmächtigten eintritt. 
Dieses Dokument muss in seiner Gesamtheit betrachtet werden und unterliegt allen darin oder in einer 
anderen damit verbundenen maßgeblichen Mitteilung zum Ausdruck gebrachten Annahmen und 
Voraussetzungen. Dieses Dokument kann genaue technische Daten enthalten, die nur zur Verwendung durch 
Personen bestimmt sind, die über das erforderliche Know-how auf dem entsprechenden Fachgebiet verfügen. 
 

2. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nur entsprechend den Bestimmungen der 
Dokumentenklassifizierung sowie sonstiger daran geknüpfter Bedingungen vervielfältigt oder weitergegeben 
werden, die in diesem Dokument und/oder in der schriftlichen Vereinbarung zwischen DNV GL und dem 
Kunden enthalten sind bzw. auf die darin verwiesen wird. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die 
ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von DNV GL in einer Emissionserklärung, einem 
Zeichnungsprospekt oder einer Börsennotierung, einem Rundbrief oder einer ähnlichen sonstigen 
Bekanntmachung erscheinen. Eine Einstufung in der Dokumentenklassifizierung, die es dem Kunden erlaubt, 
dieses Dokument weiterzugeben, bedeutet dadurch nicht, dass DNV GL gegenüber einem anderen Empfänger 
als dem Kunden in irgendeiner Weise haftbar ist.  
 

3. Dieses Dokument wurde auf der Grundlage von Informationen zu Daten und Fristen erstellt, auf die in 
diesem Dokument verwiesen wird. Dieses Dokument schließt nicht aus, dass sich Informationen ändern 
können. Sofern und in dem Maße wie die Kontrolle und Überprüfung von Informationen oder Daten nicht 
ausdrücklich in dem schriftlich festgehaltenen Leistungsumfang vereinbart wurde, ist DNV GL weder für vom 
Kunden oder einem Dritten an DNV GL gegebene fehlerhafte Informationen oder Daten noch für die Folgen 
solch fehlerhafter Informationen oder Daten in irgendeiner Weise verantwortlich, gleichgültig, ob diese 
Informationen oder Daten in diesem Dokument enthalten sind bzw. darauf verwiesen wird oder nicht. 

 
4. Alle Schätzungen und Vorhersagen in Bezug auf Wind und Energie unterliegen Faktoren, die nicht alle im 

Rahmen der Wahrscheinlichkeit liegen, und beinhalten Unsicherheiten, die in diesem Dokument genannt sind 
bzw. auf die in diesem Dokument verwiesen wird, und nichts in diesem Dokument gewährleistet eine 
bestimmte Windgeschwindigkeit oder Energieleistung. 
 

LEGENDE ZUR DOKUMENTENKLASSIFIZIERUNG 

Open : Information that may be published or distributed without any restriction. 

Internal use only : Information intended for DNV GL employees only, and non-DNV GL 
personnel who have signed a non-disclosure agreement with DNV GL. 

Commercial in  
confidence  : 

Business information that can be shared with an external party, when it 
is inappropriate or otherwise not feasible to get a signed non-disclosure 
agreement. The external party shall be trusted not to disclose the 
information to other parties than for whom the information is intended, 
and be informed thereof.  

Confidential : 
Information which, if exposed to persons not concerned could result in 
considerable losses to DNV GL, customers, partners or employees, or 
information which is deemed confidential according to contract. 

Secret : 

• Information classified Secret, or equivalent, by customers.  
• Information that is particularly critical, even if disclosed to DNV GL 
employees. This classification label shall be assigned to documents and 
records containing information that could cause irreversible damage to 
DNV GL, employees or DNV GL’s customers if lost or made public. The 
information shall only be disclosed to named personnel and access to the 
documents and records shall be approved by the owner.  
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1 EINLEITUNG 
Von der mdp GmbH & Co. WEA Borne-Ost KG wurde der GL Garrad Hassan Deutschland GmbH (GH-D) am 
2021-02-08 der Auftrag erteilt, für eine geplante Windenergieanlage bei Borne die Schattenwurfbelastung 
an den umliegenden Immissionsorten (IO) unter Berücksichtigung aller immissionsrelevanten 
Windenergie-anlagen (WEA) zu berechnen. 
 
Die Arbeiten werden auf Grundlage der ISI-RA-MEA-4620 /4/ des Management Systems der GL Garrad 
Hassan Deutschland GmbH durchgeführt. 

2 IMMISSIONSRELEVANTE WINDENERGIEANLAGEN 
Auf der beplanten Fläche ist von der mdp GmbH & Co. WEA Borne-Ost KG eine neue Windenergieanlage 
(WEA) des Typs Vestas V162-5.6 MW mit einer Nabenhöhe von 169 m und einem Rotordurchmesser von 
162,0 m geplant. 

Als Vorbelastung werden insgesamt 71 bestehende sowie eine sich im Genehmigungsverfahren befindliche 
WEA berücksichtigt. Dies sind 28 WEA des Typs ENERCON E-82 mit einem Rotordurchmesser von 82 m 
und einer Nabenhöhe von 138,38 m und neun WEA mit einer Nabenhöhe von 138,5 m, drei WEA des Typs 
ENERCON E-40 mit einem Rotordurchmesser von 40 m und einer Nabenhöhe von 65 m, eine WEA des 
Typs Vestas V80 mit einem Rotordurchmesser von 80 m und einer Nabenhöhe von 94,6 m, eine WEA des 
Typs Vestas V90 mit einem Rotordurchmesser von 90 m und einer Nabenhöhe von 104,8 m, drei WEA des 
Typs NEG MICON NM 1000/60 mit einem Rotordurchmesser von 60 m und einer Nabenhöhe von 69,9 m, 
vier WEA des Typs WindWorld WW 750/52 mit einem Rotordurchmesser von 52 m und einer Nabenhöhe 
von 73,9 m, drei WEA des Typs NEG MICON NM 900/52 mit einem Rotordurchmesser von 52 m und einer 
Nabenhöhe von 73,8 m, elf WEA des Typs NEG MICON NM 1500/82 mit einem Rotordurchmesser von 82m 
und einer Nabenhöhe von 93,6 m, sechs WEA des Typs NEG Micon NM 1500c/72 mit einem 
Rotordurchmesser von 72 m und einer Nabenhöhe von 64 m, zwei WEA des Typs Vestas V112 mit einem 
Rotordurchmesser von 112 m und einer Nabenhöhe von 143,7 m und die derzeit in Planung befindliche 
WEA des Typs Vestas V162-5.6 MW mit einer Nabenhöhe von 169 m und einem Rotordurchmesser von 
162 m. 

Die Reichweite der Schatten der Windenergieanlagen wird gemäß /1/ errechnet. Es wird ein Linke-
Trübungsfaktor von 3,5 berücksichtigt. Dies entspricht dem Wert der größten zu erwartenden 
Schattenwurfreichweite, wie er an klaren Wintertagen vorkommt.  

Die Koordinaten der Standorte der WEA wurden vom Auftraggeber angegeben. Die Aufstellungsgeometrie 
ist mit genauen Koordinaten im Hauptresultat im Anhang dargestellt. Über die im Anhang dargestellten 
WEA hinaus sind dem Gutachter keine vorhandenen, genehmigten oder geplanten Anlagen in immissions-
relevanter Entfernung bekannt. 

3 IMMISSIONSORTE 
Als Immissionsorte (IO) wurden die nächstgelegenen Wohnbebauungen ausgewählt, die sich aufgrund der 
Reichweite des Schattens der geplanten WEA in deren Einwirkbereich befinden und für die von erhöhter 
potenzieller Schattenwurfimmission ausgegangen werden kann. Immissionsorte, die zwar durch die bereits 
bestehenden WEA von einer Vorbelastung betroffen sind, sich aber außerhalb des Einwirkbereichs der 
geplanten WEA befinden, werden in die Untersuchung nicht einbezogen. 

Die ausgewählten IO sind unterschiedlich bewachsen und werden als den zu beurteilenden WEA zugewandt 
betrachtet. Es wird davon ausgegangen, dass Bewuchs den Schattenwurf nicht wesentlich abschwächt. 
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Die Koordinaten der IO wurden anhand von Kartenmaterial im Maßstab 1:25.000 ermittelt. Erhebliche 
Abweichungen, die einen Einfluss auf das Endergebnis haben könnten, sind nicht zu erwarten. 

4 BEURTEILUNGSVERFAHREN 
Einen Einfluss auf die Schattenwurfbelastung haben die geographische Lage der WEA, der Immissionsorte 
(IO) und deren Lage zueinander sowie die örtlichen Gegebenheiten. Diese Daten werden als 
Eingabeparameter für die verwendete Software ”WindPRO” der Fa. Energi- og Miljødata, Aalborg, 
Dänemark, in der Version 3.4.415 /2/ benutzt, mit der über Sonnenstandsdiagramme und die sich dann 
ergebende Geometrie möglicher Schattenwurf berechnet wird. Die Standortkoordinaten (Gauß-Krüger-
Koordinaten) und die Höhe über N.N. der zu berücksichtigenden WEA sowie deren Nabenhöhe und der 
Rotordurchmesser werden ermittelt und stellen den ersten Teil der Eingangsgrößen für die 
Schattenwurfberechnung dar. Der zweite Teil ist die Festlegung der Immissionsorte. Sie werden durch die 
vor Ort gewonnenen Kenntnisse über Wohnbebauungen anhand der Standortkoordinaten, der Höhe über 
N.N., der Größe, der Platzierung und der Ausrichtung beschrieben. Die Größe wird hier gemäß den 
Empfehlungen des Arbeitskreises Schattenwurf unter Federführung des Staatlichen Umweltamtes 
Schleswig /3/ als annähernd punktförmig festgelegt und durch ein horizontales Quadrat von 1 x 1 m 
abgebildet, dass sich auf einer Höhe von 2 m über dem Boden befindet. 

Anhand der oben genannten Eingangsdaten erfolgt die Berechnung der maximal möglichen 
Schattenwurfbelastung an den IO. Die Berechnung der maximalen Schattenwurfbelastung an den IO 
entspricht dem ungünstigsten Fall („worst case”), wobei folgende Annahmen getroffen werden: 

• die Sonne scheint durchgehend während der gesamten Zeit zwischen Sonnenauf- und 
Sonnenuntergang, es wird also stets von einem wolkenlosen Himmel ausgegangen. Eine 
Ausnahme hiervon sind die Zeiten, in denen die Sonne weniger als 3° über dem Horizont steht. 
Diese werden wegen zu geringer Strahlungsintensität nicht berücksichtigt. 

• die Windrichtung wird stets so angenommen, dass die Rotorfläche senkrecht zur 
Sonneneinstrahlung steht, also den maximal möglichen Schatten verursacht. 

• die WEA sind immer in Betrieb, haben also keine technisch bedingten Stillstandszeiten und immer 
ausreichend starken Wind. 

• der Einwirkbereich des Schattens einer WEA beträgt bis zu 3.000 m. Liegen Daten zur 
Rotorblattgeometrie der WEA vor, wird der Beschattungsbereich anhand der Geometriedaten 
ermittelt. 

• die angenommenen Schattenwurfrezeptoren bzw. Fenster an den IO sind nicht durch Gebäude, 
Bewuchs oder ähnliches teilweise oder ganz verdeckt. 

5 BERECHNUNG DER ERGEBNISSE 
Die detaillierten Gesamtergebnisse sind dem Anhang zu entnehmen. 

Nach Eingabe der Eingangsdaten wurde die maximal mögliche Schattenwurfbelastung an den 
ausgewählten Immissionsorten bestimmt. Dabei werden zum einen die Vorbelastung durch vorhandene 
und ggf. weitere geplante WEA und zum anderen die resultierenden Gesamtimmissionen bestimmt. Dabei 
ergibt sich folgendes Ergebnis für den ungünstigsten Fall: 

5.1 Gesamtbelastung 
Am Immissionsort IO 37 (Bierer Straße 9, Borne) tritt die höchste Belastung durch Schattenwurf auf. Sie 
beträgt 53 Stunden und 18 Minuten pro Jahr, verteilt auf 128 Tage. Die maximale Tagesbelastung beträgt 
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41 Minuten. Am zweitstärksten belastet ist mit bis zu 51 Stunden und 46 Minuten pro Jahr, verteilt auf 
117 Tage, und einer maximalen Tagesbelastung von 37 Minuten der IO 39 (Bahrendorfer Straße 8, Borne). 
Die dritthöchste Belastung ergibt sich mit 50 Stunden und 16 Minuten pro Jahr, verteilt auf 117 Tage, am 
IO 38 (Bahrendorfer Straße 1, Borne). Die maximale Tagesbelastung beträgt hier ebenfalls 37 Minuten.  

5.2 Vorbelastung 
Am Immissionsort IO 03 (Altenweddinger Weg (Grenze WA), Borne) beträgt die Vorbelastung 31 Stunden 
und 29 Minuten pro Jahr, verteilt auf 145 Tage. Die maximale Tagesbelastung beträgt dort 21 Minuten. 
Am zweitstärksten belastet ist mit bis zu 25 Stunden und 35 Minuten pro Jahr, verteilt auf 71 Tage, und 
einer maximalen Tagesbelastung von 24 Minuten der IO 34 (Wohnbaufläche Bierer Straße, Borne). Durch 
die vorhandenen WEA tritt am IO 04 (Altenweddinger Weg 14, Borne) eine Schattenwurfbelastung von bis 
zu 25 Stunden und 32 Minuten pro Jahr, verteilt auf 106 Tage auf. Die maximale Tagesbelastung beträgt 
dort 26 Minuten. 

5.3 Zusatzbelastung 
Durch die geplante Anlage erhöht sich am Immissionsort IO 37 (Bierer Straße 9, Borne) die 
Jahresbelastung um 36 Stunden und neun Minuten auf 53 Stunden und 18 Minuten pro Jahr, die maximale 
Tagesbelastung erhöht sich um 19 Minuten auf 41 Minuten. Am IO 38 (Bahrendorfer Straße 1, Borne) 
erhöht sich die Belastung um 33 Stunden und 14 Minuten auf 50 Stunden und 16 Minuten pro Jahr. Die 
maximale Tagesbelastung erhöht sich um 16 Minuten auf 38 Minuten. Des Weiteren erhöht sich am IO 19 
(Altenweddinger Weg 1, Borne) die Jahresbelastung um 31 Stunden und 28 Minuten auf 47 Stunden und 
38 Minuten. Die maximale Tagesbelastung erhöht sich durch die geplante WEA hier um 16 Minuten auf 37 
Minuten. 

6 PROGNOSEGENAUIGKEIT 
Zur Genauigkeit der Ergebnisse der Schattenwurfberechnung kann keine Aussage getroffen werden, da 
noch keine auf Langzeitstudien basierenden Ergebnisse zu den Unsicherheiten der Berechnung vorliegen. 
Aufgrund des angewendeten Verfahrens kann die Berechnung jedoch als konservativ im Sinne des 
Immissionsschutzes betrachtet werden. 

7 ABSCHLIEßENDE BEURTEILUNG 
Gemäß den Hinweisen zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen 
des Länderausschusses für Immissionsschutz /3/ soll eine Belastung von 30 h im Jahr oder 30 min pro 
Tag nicht überschritten werden. 

Unter den oben beschriebenen Vorbedingungen ergibt die Berechnung, dass im östlichen Bereich der 
Ortschaft Borne, an den Häusern an der Bierer Straße und der Eickendorfer Straße jeweils bis zur 
Einmündung der Straße am Camp eine bereits durch die Vorbelastung verursachte Überschreitung der 
genannten Richtwerte nicht auszuschließen ist. Die geplante WEA verursacht hier jedoch keinen 
zusätzlichen Schattenwurf. Die Zusatzbelastung der geplanten WEA führt jedoch im nördliche und 
nordwestlichen Teil der Ortslage Borne, im Bereich Altenweddinger Weg, Hirtentor, Bahrendorfer Straße 
und Ernst-Thälmann-Straße sowie im Bereich Unseburger Straße, Turngrund und ab deren Einmündung in 
die Bierer Straße auch im weiteren westlichen Verlauf der Bierer Straße zu einer Belastung der dort 
befindlichen Immissionsorte. Diese Belastung ist somit als beeinträchtigend zu werten. 

Daher sollte durch eine Einrichtung, die den Schattenwurf auf das zulässige Maß begrenzt, der Schutz der 
Anwohner vor diesen Beeinträchtigungen sichergestellt werden. Gemäß /3/ können hierfür technische 
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Maßnahmen zur zeitlichen Beschränkung angewandt werden. Diese sollte mindestens alle Wohngebäude 
in den genannten Bereichen berücksichtigen. 

Da der Richtwert von 30 Stunden pro Kalenderjahr auf Grundlage der astronomisch möglichen Beschattung 
entwickelt wurde, ist für Abschaltautomatiken der Wert für die tatsächliche, meteorologische 
Schattendauer auf 8 Stunden pro Kalenderjahr zu berücksichtigen. 

Es ist zu beachten, dass sich die Zeitpunkte für Schattenwurf durch die Tatsache, dass das Kalenderjahr 
nicht exakt 365 Tage hat, jedes Jahr leicht verschieben. Daher muss für eine zeitgesteuerte Abschaltung 
ein Kalender basierend auf dem realen Sonnenstand zugrunde gelegt werden. 

8 ZUSAMMENFASSUNG 
Zur Ermittlung der Schattenwurfbelastung in der Umgebung des Windenergieparks bei Borne wurden 
Berechnungen durchgeführt. Die örtlichen Parameter wurden bei einer Ortsbesichtigung ermittelt bzw. 
durch Standardvorgaben für die Ermittlung des ungünstigsten Falles festgelegt. 

Die Belastung der Immissionsorte durch Schattenwurf beträgt bei einer Berechnung des ungünstigsten 
Falles unter Berücksichtigung der als Vorbelastung zu wertenden WEA maximal 53 Stunden und 
18 Minuten im Jahr bzw. 41 Minuten pro Tag. Die Überschreitung der Richtwerte wird dabei durch die 
geplante WEA Borne-Mitte verursacht. 

  



 

 
 

DNV GL  –  Bericht 10205500-A-2-A  –  www.dnvgl.com  Seite 8/122 
Schattenwurfberechnung 
 

9 LITERATURVERZEICHNIS 
 

/1/ Hans D. Freund, Institut für Physik und Allgemeine Elektronik, FH Kiel, "Die Reichweite des 
Schattenwurfs von Windkraftanlagen", 1999-06. 

/2/ Energi- og Milijødata, Aalborg, Dänemark, " WindPro ", Vers. 3.4.415 Service Pack 2. 

/3/ Länderausschuss für Immissionsschutz, "Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen 
Immissionen von Windenergieanlagen Aktualisierung 2019", 2020-01-23. 

/4/ DNV GL Management System, "ISI-RA-MEA-4620 Shadow Flicker Impact Assessment", Revision A, 
2017-03-01. (Dieses Dokument ist Teil des DNV GL Management Systems und kann bei Bedarf 
eingesehen werden.) 

 

10 ANHANG 
Auf den folgenden Seiten sind die Berechnungsergebnisse detailliert dargestellt. 
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10.1 Hauptergebnis Vorbelastung 
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10.2 Schattenwurfkarte Vorbelastung Stunden pro Jahr 
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10.3 Schattenwurfkarte Vorbelastung Stunden pro Jahr, 
Detailansicht Borne 
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10.4 Schattenwurfkarte Vorbelastung Tage pro Jahr 
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10.5 Schattenwurfkarte Vorbelastung Minuten pro Tag 
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10.6 Schattenwurfkarte Vorbelastung Minuten pro Tag, 
Detailansicht Borne 
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10.7 Hauptergebnis Zusatzbelastung 
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10.8 Schattenwurfkarte Zusatzbelastung Stunden pro Jahr 
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10.9 Schattenwurfkarte Zusatzbelastung Stunden pro Jahr, 
Detailansicht Borne 
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10.10 Schattenwurfkarte Zusatzbelastung Tage pro Jahr 
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10.11 Schattenwurfkarte Zusatzbelastung Minuten pro Tag 
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10.12 Schattenwurfkarte Zusatzbelastung Minuten pro Tag, 
Detailansicht Borne 
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10.13 Hauptergebnis Gesamtbelastung 
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10.14 Schattenwurfkarte Gesamtbelastung Stunden pro Jahr 
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10.15 Schattenwurfkarte Gesamtbelastung Stunden pro Jahr, 
Detailansicht Borne 
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10.16 Schattenwurfkarte Gesamtbelastung Tage pro Jahr 
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10.17 Schattenwurfkarte Gesamtbelastung Minuten pro Tag 
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10.18 Schattenwurfkarte Gesamtbelastung Minuten pro Tag, 
Detailansicht Borne 
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10.19 Schattenwurfkalender, grafisch 

 



 

 
 

DNV GL  –  Bericht 10205500-A-2-A  –  www.dnvgl.com  Seite 37/122 
Schattenwurfberechnung 
 



 

 
 

DNV GL  –  Bericht 10205500-A-2-A  –  www.dnvgl.com  Seite 38/122 
Schattenwurfberechnung 
 



 

 
 

DNV GL  –  Bericht 10205500-A-2-A  –  www.dnvgl.com  Seite 39/122 
Schattenwurfberechnung 
 



 

 
 

DNV GL  –  Bericht 10205500-A-2-A  –  www.dnvgl.com  Seite 40/122 
Schattenwurfberechnung 
 



 

 
 

DNV GL  –  Bericht 10205500-A-2-A  –  www.dnvgl.com  Seite 41/122 
Schattenwurfberechnung 
 



 

 
 

DNV GL  –  Bericht 10205500-A-2-A  –  www.dnvgl.com  Seite 42/122 
Schattenwurfberechnung 
 

  



 

 
 

DNV GL  –  Bericht 10205500-A-2-A  –  www.dnvgl.com  Seite 43/122 
Schattenwurfberechnung 
 

10.20 Schattenwurfkalender, tabellarisch 
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ÜBER DNV GL 

Inspiriert durch das Ziel, Leben, Eigentum und Umwelt zu schützen, verbessert DNV GL die Sicherheit 
und Nachhaltigkeit Ihrer Projekte. Wir bieten technische Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie 
Software und unabhängige Beratungsservices für die Energie-, Öl & Gas- und maritime Wirtschaft. Wir 
bieten darüber hinaus Zertifizierungsleistungen für Kunden aus vielen weiteren Branchen an. Unsere 
Test-, Zertifizierungs- und Beratungsdienstleistungen werden unabhängig voneinander angeboten. 
Unsere Mitarbeiter in über 100 Ländern unterstützen unsere Kunden, um die Welt sicherer, intelligenter 
und grüner zu gestalten. 
 


